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M I T T E I L U N G E N
für Kunden und Interessenten der

O.Univ.Prof. Dr. Werner Pfannhauser KG

BEGUTACHTUNG VON LEBENSMITTELN– INFORMATIONSVERMITTLUNG- BERATUNG

AUSGABE Feber 2011
Büro Wien : A - 1180 Wien, Kreuzgasse 79

Ruf: +43 1 4703586; Fax: +43 1 470 29 99

Mobil : 0664 / 14 0 15 43 – 24 Stunden - Dienst
Büro Graz : A – 8074 Grambach, Parkring 1 Erdgeschoß

e-Post : werner.pfannhauser@tugraz.at, kanzlei-kg@pfannhauser.at; office@pfannhauser.at
UID: ATU60749934 Firmenbuch Nr. 169652p

Internetz – Leitseite : www.pfannhauser.at
ZUSATZSTOFFE mit der Verordnung (EG) Nr. 1333/200 EINHEITLICH GEREGELT

Mit dieser Verordnung wird die Verwendung von Lebensmittelzusatzstoffen in der Gemeinschaft harmonisiert.

Hierzu gehört auch die Verwendung von Zusatzstoffen in Lebensmitteln, für welche die Richtlinie 89/398/EWG, die für eine besondere Ernährung bestimmt sind , gilt, sowie die Verwendung einiger Farbstoffe zur Kennzeichnung der Genusstauglichkeit von Fleisch und zur Verzierung und Kennzeichnung von Eiern. Lebensmittelzusatzstoffe sind Stoffe, die in der Regel nicht selbst als Lebensmittel verzehrt, sondern Lebensmitteln aus in dieser Verordnung dargelegten technologischen Gründen, wie etwa zu deren Konservierung, zugesetzt werden.

Diese Verordnung sollte für alle Lebensmittelzusatzstoffe gelten; deshalb sollte die Liste der Funktionsgruppen entsprechend dem Stand des wissenschaftlichen Fortschritts und der technologischen Entwicklung aktualisiert werden.

Stoffe, die zur Aromatisierung und/oder Geschmacksgebung oder zu ernährungsphysiologischen Zwecken zugesetzt werden, wie z. B. Salzersatzstoffe, Vitamine und Mineralstoffe, sollten allerdings nicht als Lebensmittelzusatzstoffe

gelten. Die Verordnung sollte auch nicht auf Stoffe Anwendung finden, die als Lebensmittel gelten und für einen technologischen Zweck verwendet werden, wie

etwa Natriumchlorid oder Safran zum Färben, sowie Lebensmittelenzyme. Zubereitungen aus Lebensmitteln und anderen natürlichen Ausgangsstoffen, die in dem Enderzeugnis eine technologische Funktion erfüllen und die durch selektive Extraktion von Bestandteilen (z. B. Pigmenten) im Vergleich zu ihren ernährungsphysiologischen oder aromatisierenden Bestandteilen gewonnen werden, gelten jedoch als Zusatzstoffe im Sinne dieser Verordnung.
Die Anhänge werden völlig neu strukturiert und z.T. erst erarbeitet.

Ein wichtiger neuer Punkt betreffend Farbstoffe ist die Regelung in Anhang V mit dem verpflichtenden Warnhinweis

 „Bezeichnung oder E-Nummer des Farbstoffs/der Farbstoffe“:
„Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen“

Gelborange S (E 110) (*) 

Chinolingelb (E 104) (*).

Azorubin (E 122) (*)

Allurarot AC (E 129) (*)

Tartrazin (E 102) (*)

Cochenillerot A (E 124) (*)
SEMINAR 
KENNZEICHNUNG UND BEURTEILUNG PFLANZLICHER BESTANDTEILE IN LEBENSMITTELN, NAHRUNGSERÄNZUNGSMITTELN, DIÄTETISCHEN LEBENSMITTELN 

Wien - Mi 27.April 2011, 9:00 bis 16:30 Uhr - Das Programm findet sich auf www.pfannhauser.at und in der Beilage.
ACHTUNG 

Prüfen Sie Beipackzettel, Firmeninformationen und Internetz-Auftritt.
Erfahrungsgemäß erfolgen Beanstandungen in hohem Prozentsatz aufgrund von Texte in Werbeaussagen wie Produktinformationen, Beipacktexten, Internetz-Ankündigungen.

Bitte beachten Sie : auch Seiten im Internetz, die z.B. mit „Nur für medizinisches Personal“ oder ähnlich gekennzeichnet sind, unterliegen den gleichen gesetzlichen Vorschrift (LMSVG, Verordnungen) wie Ihre Etikette !

Auch p.r. - Artikel, sofern der Autor der betreffenden Firma zuzuordnen ist (z.B. Mitarbeiter, Geschäftsführer) unterliegen diesen Regelungen.

Es empfiehlt sich daher, derartige Texte überprüfen zu lassen, um Schaden zu vermeiden..
WO FINDE ICH INFORMATION ÜBER „BOTANICALS“ ?
Da bis auf weiteres pflanzliche Bestandteil in z.B: Nahrungsergänzungsmittel nicht dezidiert geregelt sind – die EFSA hat die Gruppe „Botanicals“ hinsichtlich der Art. 13 Liste der „Health Claims Verordnung zurück gestellt – wird oft gefragt, wo Informationen (Zulässigkeit,  Zuordnung) erhalten werden können.
Hier beispielhaft einige Netz-Seiten mit Informationen, die allerdings fachliche Beurteilung nicht ersetzen kann :

EHIA (European Herbal Infusions Association) Liste
http://www.ehia-online.org/documents/inventory_list_of_herbals_cons_as_food.pdf
Novel Food Catalogue European Commission

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/nfnetweb/mod_search/index.cfm?action=mod_search.list&ascii=65
EFSA Compendium of botanicals that have been reported to contain toxic, addictive, psychotropic or other substances of concern1 
European Food Safety Authority2 European Food Safety Authority (EFSA), Parma, 
http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/280rax1.pdf
SCIENTIFIC OPINION 
Guidance on Safety assessment of botanicals and botanical preparations intended for use as ingredients in food supplements1 
EFSA Scientific Committee2 European Food Safety Authority (EFSA), Parma, Italy http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/sc_op_ej1249_botanicals_en.pdf
MHRA Liste

http://www.mhra.gov.uk/home/groups/ispol/documents/websiteresources/con009277.pdf
Medicines Control Agency and Medical Devices Agency, UK

MITTEILUNGEN-2-2011.doc

Seite 2 von 2

